
ob dies eine spezielle Kritik am VI. Strafsenat des 
Bundesgerichtshofs in Karlsruhe sein sollte oder ob 
der Herr Bundesinnenminister mit diesen Bemerkungen 
nur erproben wollte, inwieweit es den Herren Professo
ren bereits gelungen ist, die Fähigkeit der Studenten 
zu entwickeln, Widersprüche zwischen Theorie und 
Praxis zu übersehen.

Beachtliches leisten manche westdeutschen Lehrstoff- 
vermittler allerdings in dieser Hinsicht; das muß neid
los anerkannt werden. Ein besonderes Beispiel hierfür 
bietet Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Eberhard S c h m i d t .  
Unter der nicht gerade bescheidenen Überschrift „Es 
gibt noch Richter in Karlsruhe“ wird ein am 27. April 
1954 in der „Rhein-Neckar-Zeitung“ erschienener Arti
kel besagten Professors in extenso abgedruckt. In die
sem Artikel befaßt sich Herr Schmidt mit einer Ent
scheidung des Bundesgerichtshofs, in der die Anwen
dung des „Lügendetektors“ für unzulässig erklärt wird. 
Er beginnt den Artikel mit der für den Bundesgerichts
hof zwar betrüblichen, aber sicher berechtigten Fest
stellung, daß die Urteile der westdeutschen Strafjustiz 
oft genug in einem „sehr herben und strengen Strich
feuer der öffentlichen Meinung“ liegen, fährt dann aber 
mit einem von „Ehrlichkeit und Sachlichkeit“ gebotenen 
Lobe der erwähnten Entscheidung des Bundesgerichts
hofs fort, der damit alle am Wiederaufbau eines Rechts
staates interessierten Kreise von einem Alpdruck be
freit habe.

Was ist der Kern dieser Entscheidung? Der Bundes
gerichtshof hat am 16. Februar 1954 (1 iSt R 579/54) aus
gesprochen:

„Die Untersuchung mit dem Polygraphen (Lügen
detektor) verletzt die Freiheit der Willensentschei
dung und -betätigung des Beschuldigten und ist 
daher im Strafverfahren wie in den Vorermittlun
gen ohne Rücksicht auf sein Einverständnis unzu
lässig.“

Auch an dieser Stelle ist ausdrücklich anzuerkennen, 
daß diese Entscheidung in ihrem Ergebnis richtig ist, 
daß sie zu begrüßen ist und den an ihr ’beteiligten Rich
tern die Anerkennung ihres Mutes nicht versagt wer
den soll. Dies vorausgeschickt, ist es aber von beson
derer Wichtigkeit, daß hier die gerichtliche Bestätigung 
der Tatsache vorliegt, daß diese Instrumente in der 
Praxis der westdeutschen Strafverfolgungsbehörden 
Anwendung finden, zumindest gefunden haben.

Um was handelt es sich bei diesen „Lügenentlar- 
vern“? Gewisse „Theoretiker“ vertreten die Auffassung, 
daß ein Beschuldigter, der auf eine Frage eine unwahre 
Antwort gibt, bestimmte physische Reaktionen nicht 
unterdrücken kann. So. soll der „Pathometer“ .den 
Widerstand der Haut gegen elektrischen Strom messen, 
weil nach Ansicht dieser „Wissenschaftler“ sich dieser 
Widerstand verändere, wenn der Angeklagte lügt. Der 
„Polygraph“ nun, dessen Anwendung jetzt für unzu
lässig erklärt worden ist, mißt die Herztätigkeit beim 
Verhör. Man kann mit ihm plötzliche Veränderungen 
des Blutdruckes, Anhalten des Atems und Beschleuni
gung oder Verlangsamung der Pulsschläge feststellen. 
Aus diesen Beobachtungten zieht man dann Schluß
folgerungen darüber, ob die Aussage wahrheitsgemäß 
ist oder nicht. Daß es sich bei diesen Apparaten, die — 
wen sollte es wundern — in den USA erfunden worden 
sind, um Scharlatanerie und nicht um Wissenschaft 
handelt, geht schon aus der einfachen Überlegung her
vor, daß es dem Untersuchungsführer überlassen bleibt, 
welche Schlußfolgerungen er aus einer physischen 
Reaktion auf eine Frage zieht: ob er beispielsweise die 
Erhöhung des Blutdrucks der Empörung des Verhörten 
über den geäußerten Verdacht oder der Furcht vor Ent
deckung der Tat zuschreibt, ob er die Verlangsamung 
oder Beschleunigung des Pulsschlages auf ein genaues 
Überlegen vor der wahrheitsgemäßen Beantwortung 
der Frage oder auf ein verzweifeltes Suchen nach einer 
glaubhaft klingenden Ausrede zurückführt. Was die 
Erfinder dieser Apparate von deren Unfehlbarkeit hal
ten, erkennt man daran, daß sie erklären, die Haupt
schwierigkeit liege darin, daß gerade die hartgesotten
sten Verbrecher ihre Gefühle in so hohem Maße be
herrschen könnten, daß sie imstande seien, ohne jede 
physische Reaktion zu lügen. Es liegt nahe, hieraus 
nun wieder den Schluß zu ziehen, daß ein Verhörter,

dessen Organismus nach dem Zeugnis des „Lügendetek
tors“ unverändert weiterarbeitet, bestimmt gelogen hat, 
weil er eben ein besonders raffinierter Verbrecher ist.

Diese Apparate sind also keine Mittel zur Erforschung 
der objektiven Wahrheit; sie dienen vielmehr nur dazu, 
einen Angeklagten, der die Tat leugnet und gegen den 
keine anderen Beweismittel vorliegen, gleichwohl für 
überführt zu erklären. Sie sollen dazu dienen, unschul
dige, aber der herrschenden Klasse mißliebige Ange
klagte mit dem äußeren Anschein der Gesetzlichkeit 
zu verurteilen. Dies auszusprechen, hat sich der Bun
desgerichtshof wohl gehütet; im Gegenteil, er spricht 
von der Verletzung der „Freiheit der Willensentschei
dung und -betätigung des Beschuldigten“. Das zeigt, daß 
der Bundesgerichtshof keineswegs daran interessiert 
ist, die Väter der „Lügenentlarver“ als Lügner zu ent
larven und offen auszusprechen, daß die Anwendung 
dieser Apparate zu willkürlichen Verurteilungen, zur 
Verdeckung und nicht zur Aufklärung des Sachverhalts, 
führen muß. Der Bundesgerichtshof geht also davon 
aus, daß Polygraph und Pathometer an sich geeignet 
seien, die Wahrheit zu ermitteln, daß es nur ethisch 
nicht zu rechtfertigen sei, sich ihrer zu bedienen.

Prof. Schmidt stellt sich nun angesichts dieser Ent
scheidung die Gretchenfrage, wie ein Landgericht — es 
handelt sich um das Landgericht Zweibrücken — dazu 
hat kommen können, den „Lügendetektor“ und damit 
den „mittelbaren Aussagezwang“ anzuwenden. Herr 
Schmidt meint, das konnte deshalb geschehen, weil 
erstens in keinem Paragraphen der Strafprozeßordnung 
die Anwendung des „Lügendetektors“ ausdrücklich ver
boten sei, und zweitens, weil sich der „Mensch von 
heute“ in seinen Grundsätzen sehr leicht von „techni
schen Errungenschaften“ erschüttern und „überspielen“ 
lasse. Herr Schmidt, der natürlich sehr genau weiß, daß 
der „Lügendetektor“ eine amerikanische Erfindung und 
seine Anwendung in Westdeutschland auf amerikani
sche Vorbilder und Einflüsse auf das Strafverfahren 
zurückzuführen ist, daß diese Apparate in allen vom 
amerikanischen Imperialismus beherrschten Ländern 
angewendet werden (z. B. seinerzeit auch an dem grie
chischen Freiheitshelden Belojannis erprobt wurden), 
verschweigt dies und spricht statt dessen von der „Ver
lockung der Technik“.

Herr Schmidt weiß natürlich, daß derartige „fort
schrittliche“ Methoden der Verbrechensaufklärung durch 
die Strafverfolgungsbehörden der Deutschen Demokra
tischen Republik nicht angewendet werden, er hütet 
sich also auch, dies zu behaupten. Gleichwohl ver
quickt er mit der Kritik am Landgericht Zweibrücken 
einige gehässige Bemerkungen über die demokratische 
Justiz, die bei dem unaufmerksamen Leser den Ein
druck erwecken sollen, als sei die Anwendung dieser 
amerikanischen Erfindung in der Deutschen Demokra
tischen Republik an der Tagesordnung. Er schreibt:

„Sicher haben die Richter von Zweibrücken den 
Zweck der Wahrheitserforschung im Auge gehabt. 
Niemand soll annehmen, daß sie nach Art ost
zonaler oder sowjetischer Justiz den Angeklagten 
gegen Recht und Wahrheit haben vergewaltigen 
wollen. Aber — und das ist ja gerade das Erschüt
ternde — sie sind der Verlockung der Technik er
legen, sind einem Zweckdenken zum Opfer gefallen 
da. wo das Zweckdenken durch das an höheren 
Werten der Humanitas zu orientierende Rechts
denken gebändigt werden sollte.“

Hinter dieser, nicht einmal besonders klangvollen 
Phrase verbirgt sich die für Herrn Prof. Schmidt be
schämende Tatsache, daß er, jedenfalls darin den Rich
tern von Zweibrücken ähnlich, sein Zweckdenken nicht 
soweit bändigen konnte, als daß er wahrheitsgemäß die 
Herkunft und Heimat dieser Wahrheitsverschleierungs
apparate angegeben und dargelegt hätte, daß gerade 
die sowjetische Wissenschaft einen unerbittlichen Kampf 
gegen sie führt.

Dies ist nur ein kleiner, aber bezeichnender Aus
schnitt aus der Praxis des westdeutschen „Rechts
staates“, der nach der eingangs erwähnten Rede des 
Herrn .Bundesinnenministers die „Freiheit“ der Bürger 
verwirklicht.
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